
Feuerverbot

SICHERHEITSDIREKTION

Es ist verboten: 

• Feuer zu entfachen (gilt auch für eingerichtete 
Feuerstellen sowie für mitgebrachte Holz-/Kohle-
Grills).

• Feuerwerk abzubrennen. 

• Brennende Rauchwaren oder Streichhölzer 
wegzuwerfen.

Aktuelle Gefahrenlage: 

waldbrandgefahr.ch


